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Sechste Plenarſitzung vom 5 . Mai .

In heutiger Sitzung kamen zuerſt zwei Berichte zum Vor

trag über die Seite 8 erwähnte

Verlegunged
Die Verlegung deſſelben war hauptſächlich um deswillen

beantragt , weil die in einigen Landestheilen in die Nähe des

Bußtags fallenden Kirchweihen in Colliſion mit dem Bußfeſt

es großen Buß - und Bettags .

ſeyen , und ſchon zu gar unangenehmen Conflicten geführt haben .

Dieſe ſeyen durch die großh. Miniſterialverordnung vom Jahr

1837 , wornach 8 Tage vor und 8 Tage nach dem Bußfeſt

keine Kirchweihen ſtattfinden dürfen , eben ſo wenig gehoben ,
als durch die Verfügung , daß die kirchliche Feier der Kirch —

weihen allgemein auf den dritten Sonntag im October beſtimmt

ſey , um damit die weltliche Feier auch in dieſe Zeit zu bringen .

Dem Vollzug der letztgenannten Verfügungen ſtellten ſich näm —

lich bedeutende Hemmungen entgegen . Dies ſeyen die Gründe ,
warum wohl auch von mehreren Seiten her die Vertagung
des Bußtages gewünſcht worden ſey , und der Synodalreceß
vom 13. September 1834 erklärte pos . 8, daß man die Ver —

legung deſſelben auf einen Tag in der Paſſionszeit für am

meiſten geeignet halte , und es der Generalſynode überlaſſe ,
dieſen Gegenſtand wieder aufzunehmen .

In der Motivirung des Vorſchlags auf Verlegung wird

bemerkt , daß eine abermalige Aenderung in der Zeit der Feier
des Bußfeſtes unverkennbar etwas Nachtheiliges für die Würde

deſſelben habe , indem dadurch eine gewiſſe Unſicherheit ausgedrückt
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werde . Indeſſen dürften dieſe Bedenklichkeiten ſchwinden , ſobald

höhere Rückſichten eintreten , und , wenn man an eine Verlegung

denke , ſo ſcheine allerdings die Paſſionszeit die am meiſten

geeignete . Welcher Sonntag in dieſer Zeit gewählt werden

möchte , dürfte wohl der Generalſynode überlaſſen werden . Am

meiſten geeignet erſcheine der Pal nntag , welcher Tag

auch im Großherzogthum Heſſen als Bußtag gefeiert werde

Wir gehen über zu den Hauptanſichten , welche ſich bei der

Berathung in der Commiſſion über dieſen Gegenſtand heraus

ſtellten . Die Majorität derſelben war dem Wunſche einer Ver —L

legung des Buß - und Bettags ( mit Ausnahme eines

Mitgliedes ) beigetreten

Weniger aus dem von dem Oberkirchenrath hervorgehobenen
8 3

Grunde , der ihrer Anſicht nach doch nur in Beziehung auf

einen Theil unſeres Landes von Gewicht iſt, dann n gan

zen Oberlande von dem Kirchweihunfug nichts weiß , als aus

inneren Gründen , weil ihr nämlich der kirchliche Charakter des

letzten Sonntags im Kirchenjahr nicht wohl zuſammenzuſtimmen

ſcheint mit der Bedeutung und Beſtimmung des Bußtags . Da

gegen war von einem Mitgliede der Commiſſion in einem

Separatbericht die Beibehaltung des jetzigen Tages beſonders

aus dem Grunde lebhaft vertheidigt worden , weil ihm vor

Allem eine naturwidrige Häufung der kirchlichen Feiern

halb eines engen Zeitraums bedenklich ſchien . Aus dieſem

Grunde wollte es den Bußtag in die übrigens feſtloſe Zeit des

Kirchenjahrs , die ſogenannte Trinitatiszeit , geſtellt haben , in

ner⸗

dieſer aber auf einen ſich beſtimmt motivirenden Sonntag , und

als einen ſolchen erkannte es nur den letzten in der ganzen

Reihe , oder höchſtens etwa noch den erſten

Beibehaltung des großen Buß - und Bettags in ſeiner jetzi —

gen Stellung an . Die von ihr geltend gemachten Gründe

wurden von mehrern Rednern adoptirt , weiter ausgeführt und

zu ihnen noch neue hinzugefügt . Der Minorität und denjeni

gen Rednern , welche ihr beiſtimmten , ſchien es nämlich bedenk —

lich , den Bußtag zu verlegen , weil er in ſeiner jetzigen Stellung

kaum erſt angefangen habe , ſich einigermaßen in Gedächtniß
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und Herz der Gläubigen einzuleben , was für eine geſegnete
Feier eines ſo wichtigen Feſttages durchaus nothwendig ſey

Mißſtände , welche ſich durch das Zuſammentreffen dieſes

Tages mit den weltlichen Kirchweihfeiern hervorthäten , müßten

auf polizeilichem Wege gehoben werden , und es ſey bilig

daß bei entſtehendem , Conflict der Tag einer gewöhnlichen

Volksbeluſtigung , was nur noch die ſogenannten Kirchweihen

zu ſeyn pflegten , dem ernſten Tag der Demüthigung vor Gott

Raum ind ſt von ſeiner Nähe entfernt gehalten
werde Die in Anregung gebrachten Mißſtän fänden über⸗

dies nur in einzelnen Gemeinden der Pfalz-Statt , und es

ſcheine deswegen nicht zu rechtfertigen , eine Maßregel zu be —

ſchließen , wofür das Bedürfniß in dem weit größern Theil der

evangeliſchen Kirche nicht vorliege Wohl in Anſchlag ſey zu

nehmen , daß nach den Synodalprotokollen der 3 Frei —

burg , Ladenburg , Neckarbiſchofsheim , Ober - Heide berg ,
Pforzheim , Rheinbiſchofsheim , Senaheim Wer

el

ertheim

der Städte Mannheim und Heidelberg (ſ. SynodalUKnr

receß vom 25. Mai 1842 , 8§. 9) gegen die Verlegung des

Bußfeſtes erklärt hättei

Aus dieſen Verhandlungen ſtellte es ſich deutlich genug
heraus , daß in der Verſammlung im Ganzen eine nur geringe

Neigung zu einer Verlegung des Bußtages von ſeiner jetzigen
Stelle vorhanden ſey . Es ließ ſich vorausſehen , daß dieſe Nei

gung ſich noch mehr vermindern würde , wenn es ſich weiter

danach fragte , auf welchen andern Tag denn der Bußtag ver

legt werden ſolle . Hierüber nämlich waren die mannigfaltig —
ſten Anſichten in der Verſammlung vorhanden , zu deren Eini —

gung wenig Hoffnung ſich zeigte . Das Auseinandergehen der

Wünſche in dieſer Beziehung war ſchon in der Commiſſion

auffallend hervorgetreten , in welcher in dieſer Beziehung eine

Majorität gar nicht zu erzielen geweſen war . Ihr Bericht hatte

ſich deshalb darauf beſchränken müſſen , die verſchiedenen An —

ſichten , die ſich in ihr geltend gemacht hatten , einfach zu refe —

riren , mit Angabe des Pro und Contra . Wir ſtellen dieſelben

hier nach dem Commiſſionsbericht in der Kürze zuſammen . Nicht

einmal über das Princip , nach welchem der Tag für die Buß —
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feier zu wählen ſey , fand in der Commiſſion völlige Meinungs —

einhelligkeit ſtatt . Das zwar erkannten Alle unbedingt an ,

daß der Bußtag einer kirchlichen eingeordnet werden müſſe ,

deren eigenthümlicher Charakter dem ſeinigen beſtimmt ent —

ſpreche . Aber gleich von hier aus löste ſich auch die Einſtim —

migkeit ſchon wieder auf . Die große Mehrzahl war noch darüber

einig , daß die in Rede ſtehende Feier nur auf einen ſchon jetzt

bei uns kirchlich gefeierten Tag angeſetzt werden ſolle , während

eine Stimme ſich dahin äußerte , der Bi ſey gar keine

rein kirchliche , ſondern eine weſentlich bürgerlich - kirchliche

Feier , die öffentliche allgemeine Demüthigung des chriſtlichen

Volks ( ohne Unterſchied der chriſtlichen Confeſſion ) vor Gott

in Reue und Buße , und deshalb empfehle ſich für ihn an ſich

betrachtet vor Allem ein nicht bereits an und für ſich kirchlich

bedeutſamer Tag , alſo ein W

nördlichen Deutſchland ziemlich allgemein auf einen ſolchen

Verktag , wie er denn z. B. im

begangen werde . Dabei beſchied ſich übrigens dieſes letztere

Commiſſionsmitglied gern , daß unter den in unſerm Lande be —

ſtehenden äußeren Verhältniſſen von der Realiſirung dieſer An

ſicht ohne Weiteres abgeſehen werden müſſe . Fragte es ſich

nun aber weiter , welcher kirchliche Tag gewählt werden ſolle ,

ſo gingen die Meinungen abermals auseinander . Von den

kirchlichen Zeiten wurden in der Commiſſion nur der Advent

und die Faſtenzeit als dem Bußtag verwandt angeſehen . Vor

zugsweiſe kam die Faſtenzeit in Betracht ; aber die für ſie ge

ſtimmten Commiſſionsmitglieder konnten ſich wieder nicht über

einen einzelnen Tag derſelben verſtändi
gen. Einige ſtimmten

mit der Vorlage des Oberkirchenraths für den Palmſonntag

und hoben hervor , wie es keine paſſendere Eröffnung der Char —

woche geben könne , als eine allgemeine öffentliche Buße der

Gemeinde , und daß nichts wirkſamer erſcheine , um in dieſer

die Bußſtimmung zu erwecken , als der Hinblick auf die großen

Erinnerungen der Charwoche .

( Schluß folgt . )
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